
Ferienbetreuung Grundschule Schönningstedt 2019 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen 

 
Die Ferienbetreuung wird durchgeführt vom: 
 
 
 
 
 
 
 
Termine und Preise 
 

  OGS-Kinder Gast-Kinder 

 
 Betreuungs-

beitrag 
Programm + 
Verpflegung 

Betreuungs-
beitrag 

Programm 
+ 

Verpflegung 

Oster-
ferien 

04.04.+ 05.04.2019 30,00 € 10,00 € 44,00€ 10,00€ 

08.04. - 12.04.2019 75,00 € 25,00€ 110,00€ 25,00 € 

Sommer-
ferien 

22.07.- 26.07.2019 75,00 € 25,00€ 110,00€ 25,00 € 

29.07. - 02.08.2019 75,00€ 25,00€ 110,00€ 25,00 € 

05.08.- 09.08.2019 75,00 € 25,00€ 110,00€ 25,00 € 

Herbst-
ferien 

14.10. - 18.10.2019 75,00 € 25,00€ 110,00€ 25,00 € 

 
 
Betreuungszeit: 8.00-16.00 Uhr (freitags bis 15.00 Uhr) 
 

Rücktrittsfristen und Gebühren: 

• Eine kostenfreie Abmeldung ist bis zum 20.03. 2019 möglich. 

• Bei Stornierungen, die bis 2 Wochen vor dem letzten Schultag vor Ferienbeginn in der 
OGS eingegangen sind, fallen Gebühren in Höhe von 40 % des Betreuungsbeitrages 
an. 

Bei Stornierungen zu einem späteren Zeitpunkt wird der Gesamtbetrag (auch Verpflegung 
und Programm) fällig. 
 
Für das Jahr 2019 gelten folgende Rücktrittsfristen und Gebühren: 

 Kostenlose 
Stornierung 

bis zum 

40 % des Betreuungsbeitrages 
 

100 % des Gesamtbetrages 
(Betreuungsbeitrag und 
Pauschale für Verpflegung u.  
Taschengeld)  

Osterferien  20. März  21. März 

Sommerferien 20. März 21.März-14. Juni 15. Juni 

Herbstferien 20. März 21.März - 18.September 19. September 

Ansprechpartner: Petra Blöing    

Tel.:       040 / 78 08 64 65 (13.00-15.00 Uhr) 

E-Mail:    OGS-Schoenningstedt@web.de 

Schulverein Schönningstedt e. V.  
Königstraße 1b  
21465 Reinbek 

mailto:mariantho@gmx.de


 
 
Anmeldefrist und Verfahren: 

• Die verbindliche Anmeldung für alle Ferienwochen erfolgt schriftlich und muss bis 
zum 30.11.2018 beim Schulverein eingegangen sein.   

• Die Zusagen erfolgen bis zum 10.01.2019 

• Der Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Bestätigung durch den Schulverein 
zustande. 

• Der Vertrag endet mit der Beendigung der Ferienbetreuungsmaßnahme. 

• Gastkinder können nur im Rahmen freier Kapazitäten aufgenommen werden. 

• Ca. 10 Tage vor Ferienbeginn erhalten Sie eine Rechnung über die Kosten der 
Ferienbetreuung. 

• Der Rechnungsbetrag wird in der 1. Ferienwoche fällig.  
 

Gastkinder sind: 

• Schulfremde Kinder 

• Kinder der Grundschule Schönningstedt, die nicht zum Offenen Ganztag angemeldet 
sind. 

• Bei der Sommerferienbetreuung:  
Kinder, die nach den Sommerferien die 5. Klasse besuchen.   

 
 
Mittagessen: 
Die Teilnahme am Mittagessen ist bei Anwesenheit des Kindes verpflichtend. 

 

Mitteilungspflicht 
Die Betreuerinnen sind sofort darüber zu informieren, falls beim Kind oder in der Familie 
ansteckende Krankheiten auftreten. 
 

Betreuer: 
Während der Ferienbetreuung nehmen die Betreuer die Aufsichtspflicht wahr. Die 
Erziehungsberechtigten ermächtigen die Betreuer, das Kind evtl. ärztlich versorgen zu lassen 
bzw. Erste-Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen. 
Das Kind hat den Anweisungen der Betreuer zu folgen. Sollte das Kind sich den Anweisungen 
der Betreuer wiederholt widersetzten und / oder sich und andere gefährden, wird der 
Erziehungsberechtigte benachrichtigt und das Kind muss abgeholt werden. Des Weiteren 
kann es von der weiteren Teilnahme an der Ferienbetreuung ausgeschlossen werden. 
 

Ausflüge, Sport: 
Im Rahmen der Ferienbetreuung werden auch Ausflüge in die Umgebung oder auch nach 
Hamburg unternommen: z.B. Bibliothek, Spielplatz, Museum, Sportplatz, nahe gelegener 
Wald. Die Erziehungsberechtigten erteilen hierzu mit der Anmeldung ihr Einverständnis. 

 

Versicherung: 
Die Kinder sind über die Stadt Reinbek unfallversichert. 


